
Aufforderung nicht nachkam, nannte R. ihn einen Feig
ling. Der Angeklagte stand nun auf und folgte R. Als 
er auf den Hof hinaustrat, faßte ihn R. an und sagte: 
„Jetzt habe ich dich!“ Der Angeklagte versuchte R. von 
sich zu schieben. Als R. jedoch nicht von ihm abließ; 
schlug er ihn an den Kopf. R. fiel mit dem Hinterkopf 
auf den gepflasterten Hof und blieb liegen. Der Ange
klagte begab sich danach wieder in die Gaststätte.
Dem Inhaber der Gaststätte, dem 58jährigen Angeklag
ten Sch., wurde durch einen Gast mitgeteilt, daß eine 
Person auf dem Hof liege. Mit zwei anderen Gästen 
ging er nach draußen und veranlaßte, daß R. auf die 
gegenüberliegende Straßenseite getragen und an einen 
Gartenzaun gesetzt wurde. Sowohl die Gäste als auch 
Sch. nahmen an, daß sich R. — seiner allgemein be
kannten Gewohnheit folgend — nur verstellte. R. hielt 
sich oft in Gaststätten auf und pflegte bei tätlichen 
Auseinandersetzungen Bewußtlosigkeit vorzutäuschen. 
R. hatte jedoch infolge des Sturzes einen äußerlich nicht 
erkennbaren Einpressungsbruch am Hinterkopf erlit
ten und war bewußtlos. Er wurde später in ein Kran
kenhaus transportiert, wo er an der Verletzung 
verstarb.
Das Kreisgericht hat den Angeklagten M. mit Urteil 
vom 22. September 1965 wegen vorsätzlicher Körperver
letzung (§ 223 StGB) zu einem Jahr und sechs Mona
ten Gefängnis und den Angeklagten Sch. mit Urteil 
vom 18. Dezember 1964 wegen unterlassener Hilfelei
stung (§ 330 c StGB) zu zehn Monaten Gefängnis be
dingt verurteilt.
Der Präsident des Obersten Gerichts hat zugunsten der 
Angeklagten die Kassation beider Urteile des Kreis
gerichts beantragt. Der Antrag hatte Erfolg.
Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hat hinsichtlich des Angeklagten Sch. 
die Voraussetzungen für die Anwendung des Tatbe
stands der unterlassenen Hilfeleistung (§ 330 c StGB) 
verkannt. Das Oberste Gericht hat in mehreren veröf
fentlichten Entscheidungen betont, daß dieses Vergehen 
nur vorsätzlich begangen werden kann. Die Kenntnis 
des Unglücksfalls, der allgemeinen Gefahr oder Not und 
der tatsächlichen Voraussetzungen der Hilfeleistungs
pflicht gehört zum Vorsatz. Nur wenn der Täter diese 
Umstände kennt und dann die ihm obliegende Hilfe
leistungspflicht verweigert, verwirklicht er die Tatbe
standsmerkmale des § 330 c StGB (NJ 1954 S. 606; OGSt 
Bd. 4 S. 203 ff.; Bd. 6 S. 198 ff.). Die Pflicht zur Hilfe
leistung wird im konkreten Fall durch den Eintritt 
der im Gesetz genannten Umstände begründet und 
setzt voraus, daß der betreffende Bürger in der Lage 
ist, ohne eigene Gefahr für sein Leben und seine Ge
sundheit Hilfe zu leisten. Es wird folglich von ihm ein 
Tun verlangt, womit er seinen Möglichkeiten gemäß 
am wirksamsten die Gefahr für einzelne oder viele 
Menschen abwenden kann.
Tatsächlich bestand für den schwerverletzten Bürger R. 
Lebensgefahr. Eine sofortige Operation hätte ihn am 
Leben erhalten können. Das Kreisgericht hat bei der 
Prüfung der Frage, ob der Angeklagte diese Gefahr er
kannte, festgestellt, daß er und auch die Gäste an- 
nahmen, R. verstelle sich nur. Diese Annahme wurde 
durch zwei Faktoren bestimmt. Der am Boden Liegende 
wies —wie sich aus dem medizinischen Gutachten er
gibt — keine äußeren Verletzungen auf. Der Schädel
bruch war für medizinische Laien nicht erkennbar.
Das Kreisgericht führt selbst aus, allein der Angeklagte 
M. sei in der Lage gewesen, die anderen Bürger darauf 
hinzuweisen, daß R. infolge eines Faustschlages ge
stürzt war. Ein Unglücksfall liegt jedoch nicht nur bei 
einer Verletzung der Person vor. Nach ständiger Recht
sprechung des Obersten Gerichts ist ein Unglücksfall im 
Sinne des § 330 c StGB auch dann gegeben, wenn eine

hilflose oder fast hilflose Person in eine Lage gerät, in 
der für sie akute Leibes- oder Lebensgefahr eingetre
ten sein muß. Der Angeklagte konnte aber auch nicht 
aus der besonderen Lage des Verletzten oder aus ande
ren Umständen erkennen, daß R. in Lebensgefahr 
schwebte. Soweit jedoch allein aus dem reglosen Lie
gen auf einen Unglücksfall hätte geschlossen werden 
können, war dieser Umstand durch eine andere Fest
stellung dazu nicht geeignet. Der Bürger R. war in der 
Gemeinde als Trinker bekannt, der oft in Gaststätten 
Streit suchte. Kam es zu Tätlichkeiten, bei denen er 
der Unterlegene war, ließ er sich zu Boden fallen, 
täuschte Besinnungslosigkeit vor, um nach kurzer Zeit 
wieder aufzustehen und nach Hause zu gehen. Dieses 
Verhalten des R. war allgemein bekannt. Deshalb nah
men der Angeklagte und die anderen Bürger, die R. 
liegen sahen, an, er verstelle sich wieder. Als R. jedoch 
nicht zu sich kam, glaubten die Umstehenden, er 
schliefe. Selbst die Bürger, die ihn nach mehreren 
Stunden noch liegen sahen, erkannten in diesem Um
stand keine Gefahr. Die ärztliche Betreuung des Ver
letzten erfolgte auch deshalb zu spät, weil sich der 
Krankentransport aus den telefonischen Anrufen, die 
nur auf das Abholen eines Betrunkenen hinwiesen, 
nicht veranlaßt sah, einzugreifen.
Aus den Feststellungen des Kreisgerichts ergibt sich 
daher, daß der Angeklagte das Vorliegen eines Un
glücksfalles und das Erfordernis seiner Hilfe nicht er
kannt hatte. Er konnte demzufolge auch nicht gegen 
eine ihm erwachsende Hilfeleistungspflicht verstoßen. 
Soweit das Kreisgericht die Auffassung vertritt, daß 
der Angeklagte auch ohne Erkennen eines Unglücks
falls verpflichtet war, dem Bürger R. zu helfen, und es 
nicht dabei belassen durfte, ihn an die Straßenseite zu 
legen, geht es von den allgemeinen Moralgrundsätzen 
der Werktätigen aus, die es verbieten, leichtfertig dar
auf zu vertrauen, daß sich ein Bürger irgendwie selbst 
helfen werde. So berechtigt dieser Vorwurf ist, so ent
hält er aber einen Hinweis auf moralische Pflichten, die 
eine strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht begrün
den. Zwar kann sich ein Gastwirt dadurch der unter
lassenen Hilfeleistung nach § 330 c StGB schuldig ma
chen, daß er einem betrunkenen Bürger, der durch 
seine Trunkenheit auf verschiedene Weise in Gefahr 
kommt, woraus ein Unglücksfall zu erkennen ist, die 
erforderliche und ihm mögliche Hilfe nicht leistet; je
doch lagen im vorliegenden Fall die Voraussetzungen 
dafür aus den angeführten Gründen nicht vor. Der An
geklagte hätte daher nicht verurteilt werden dürfen, 
weil keine Straftat vorlag (§ 221 Abs. 1 StPO).
(Hinsichtlich des Angeklagten Mr, der nicht wegen Körperver
letzung mit tödlichem Ausgang zu verurteilen war, well er die 
durch den Schlag entstandenen Folgen nicht voraussehen 
konnte, führt der Senat aus, daß nur die Berücksichtigung der 
Gesamtheit aller Tatumstände eine richtige Einschätzung der 
Schwere des Delikts und der erforderlichen Strafe ermöglicht. 
Das Kreisgericht habe u. a. nicht beachtet, daß der Angeklagte 
nicht deshalb tätlich wurde, weil er Lust zum Schlagen ver
spürte, sondern weil ihm R. Schläge angedroht und ihn wieder
holt provoziert hatte. Die Tat zeige demnach kein besonders 
intensives oder planmäßiges Vorgehen des Angeklagten.
Es müsse auch beachtet werden, daß das psychiatrische Gut
achten den Grad des beim Angeklagten vorhandenen Schwach
sinns als an der Grenze zur Imbezillität liegend beurteile und 
der Angeklagte außerdem unter starker alkoholischer Beein
trächtigung gestanden habe. Daraus hätte das Kreisgericht er
kennen müssen, daß der Grad der Schuld des Angeklagten da
von mitbestimmt wirdi daß es ihm schwerfällt, in einer der
artigen Situation überlegt und den gesellschaftlichen Inter
essen gemäß zu handeln. Es hätte deshalb prüfen müssen, wie 
der zu primitiven Impulsivhandlungen neigende, sonst aber 
eher schüchtern und gehemmt wirkende Angeklagte zu gesell
schaftlich richtigem Handeln angehalten werden kann.
Somit lägen in der Tat und in der Person des Täters die Vor
aussetzungen für eine Freiheitsstrafe nicht vor.)

160


